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.... ich stelle mir vor, dass evtl. jedenfalls eine Akte über das Kind angelegt wird, die z.B. dem
Jugendamt mitgeteilt wird, und die gerade auch bei weiteren Auffälligkeiten Informationen
sammelt. Ich habe mal gehört, dass, sollten bei solch einem Fall bleibende Schäden auftreten,
das verursachende Kind dann mit 18 auch zivilrechlich zu belangen sei. ???? Ich wüsste es so
gerne genau! Hat jemand denn eine Ahnung, wen ich noch fragen könnte? Die Schulaufsicht
vielleicht? Oder einen Anwalt?

LG
Metti
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